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Beratungshilfe 	
Prozesskostenhilfe ​ 
Pflichtverteidigung
Benötigen Menschen mit Betreuung juristi-
schen Rat, Unterstützung und Hilfe bei ge-
richtlichen Prozessen steht häufig die Frage 
im Raum, wie die Kosten finanziert werden 
können. 

Bei der B E R AT U N G S H I L F E  handelt es sich um 
einen konkreten fachkundigen rechtlichen Rat, 
z.B. wenn man auch als rechtliche BetreuerIn 
mit den eigenen Kenntnissen nicht mehr weiter-
kommt oder sich aber auch durch einen Rechtan-
walt absichern lassen möchte. Wird über diese 
Beratung hinaus weiterhin Hilfe benötigt, so kann 
der Rechtsanwalt tätig werden und einen gegen 
Dritte vertreten. Die Beratungshilfe gilt auch bei 
SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen und 
RentenberaterInnen.
Die Beratungshilfe wird in fast allen rechtlichen 
Angelegenheiten gewährt:
•	 Zivilrecht (z. B. Kaufrecht, Mietsachen, 
	 Schadenersatzansprüche bei Verkehrs-		
	 unfällen, nachbarliche Streitigkeiten, 		
	 Scheidungs- und Unterhaltssachen, 		
	 sonstige Familiensachen, Erbstreitigkeiten, 	
	 Versicherungsansprüche)
•	 Arbeitsrecht (z. B. bei Kündigung des 
	 Arbeitsverhältnisses);
•	 Verwaltungsrecht (z. B. BAFöG, Abgabenrecht,
	 Schul- und Hochschulrecht, Gewerberecht);
•	 Sozialrecht (z. B. Bürgergeld, Angelegenheiten
	 der gesetzlichen Kranken-, Renten- und 
	 Unfallversicherung);
•	 Steuerrecht

Das Strafrecht ist ausgenommen. Hier ist zu beachten, dass eine Beratung 
stattfinden kann, aber keine Vertretung oder Verteidigung wie in den gerade 
aufgeführten Rechtsgebieten. 

Der Beratungshilfeschein muss beim Amtsgericht des Wohnortes der be-
treuten Person beantragt werden. Die Formulare gibt es online oder direkt 
beim Gericht. Im Antrag gilt es, die Personalien sowie die wirtschaftlichen 
Verhältnisse (alle Einnahmen) anzugeben. Auch sind Ausgaben wie Miete 
oder zusätzliche Kosten wie z.B. Unterhaltszahlungen aufzuführen. Eine Ab-
frage über das Vermögen findet ebenfalls statt. Die gesamten Informationen 
gilt es auch für den EhepartnerIn anzugeben. Es muss bereits eine kurze 
Schilderung des rechtlichen Problems erfolgen und ob es keine anderen 
Möglichkeiten zur Kostenübernahme gibt (z.B. Rechtsschutzversicherung, 
Mieterschutzverein etc.). Ebenfalls darf man nicht bereits für diese genau 
gleiche Sache eine Hilfe erhalten haben oder einen Prozess geführt haben. 
Wird nach Prüfung festgestellt, dass das Einkommen unter den Einkommens-
grenzen liegt, erhält der Betreute einen Beratungshilfeschein. Ein kleiner 
Eigenanteil von 15 € fällt an. Sollte sich im Nachgang des Verfahrens das Ver-
mögen, z.B. durch erfolgte Renten- oder Versicherungszahlungen erhöhen, 
kann rückwirkend die Beratungshilfe aufgehoben werden. Die Beratungs-
person kann dann beim Amtsgericht beantragen, dass die Bewilligung der 
Beratungshilfe aufgehoben wird und die Zahlung einer vorher vereinbarten 
Vergütung verlangt werden kann. Die Beratungspersonen müssen hierauf 
aber vorab hinweisen. 

Die P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  ( P K H )  greift bei Prozessen vor Gericht 
und beinhaltet die Kosten für den Anwalt, das Gerichtsverfahren und ggf. 
ein Berufungsverfahren. Auch hier wird die finanzielle Situation per Antrag 
überprüft. Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht zu stellen, wo der 
Prozess geführt wird. Zur Gewährung der Prozesskostenhilfe gilt es noch 
mehr zu beachten.  Es können je nach finanzieller und persönlicher Situation 
die Kosten ganz übernommen werden, es kann aber auch sein, dass man 
die Kosten zum Teil oder in Ratenzahlungen aufbringen muss. Das gilt für 
die Fälle, wo z.B. kein ausreichendes Vermögen vorhanden ist, aber die 
Einkommenssituation es zulässt, dass eine Ratenzahlung für die Kosten 
zu leisten ist. Zum anderen muss die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten und darf nicht 
mutwillig erscheinen. Wichtig ist auch zu wissen, dass ein gewisses Rest-
risiko bestehen bleiben kann bei der PKH. Denn wenn man den Prozess 
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verlieren sollte, dann gilt es auch die Kosten des Gegners zu übernehmen. 
Die PKH greift aber nur für die eigenen Kosten im Prozess.  Mit diesen beiden 
Hilfen wird ein wichtiger Beitrag zur Teilhabe geleistet. Jedem Menschen wird 
hierdurch ermöglicht, das eigene Recht vor Gericht einklagen zu können 
und nicht aufgrund fehlender finanzieller Mittel ausgeschlossen zu werden.  

P F L I C H T V E RT E I D I G U N G  I M  S T R A F R E C H T
Wenn eine betreute Person in ein Strafverfahren verwickelt ist, kann das viele 
Fragen aufwerfen. In bestimmten Fällen muss das Gericht einen Pflichtver-
teidiger bestellen – unabhängig vom Einkommen des Betreuten. Die gesetz-
liche Grundlage dafür findet sich in §§ 140 ff. Strafprozessordnung (StPO).
Eine Pflichtverteidigung liegt immer dann vor, wenn eine sogenannte „not-
wendige Verteidigung“ besteht. Das ist z. B. der Fall, wenn dem Betreuten 
eine schwere Straftat mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe vorgeworfen 
wird, er in Untersuchungshaft sitzt oder in eine psychiatrische Einrichtung 
eingewiesen werden soll. Auch wenn das Verfahren vor dem Landgericht 
oder Oberlandesgericht stattfindet, ist ein Pflichtverteidiger vorgeschrieben.
Besonders wichtig für ehrenamtliche Betreuer ist § 140 Abs. 2 StPO: Danach 
muss ein Pflichtverteidiger bestellt werden, wenn die Mitwirkung eines Ver-
teidigers zur Wahrung der Rechte des Beschuldigten erforderlich erscheint. 
Das ist der Fall, wenn die Rechtslage schwierig ist oder wenn der Beschul-
digte nicht in der Lage ist, sich selbst ausreichend zu verteidigen – zum 
Beispiel wegen psychischer Erkrankungen, geistiger Behinderung, Demenz 
oder mangelnder Sprachkenntnisse. Auch eine besonders belastende Ver-
fahrenssituation kann eine Pflichtverteidigung notwendig machen.

Die Einrichtung einer Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt kann ein deut-
liches Indiz für eine Pflichtverteidigung sein. Wichtig ist die Abgrenzung zur 
Prozesskostenhilfe (PKH): Während PKH im Zivilrecht einkommensabhängig 
gewährt wird, richtet sich die Pflichtverteidigung allein nach den gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine „notwendige Verteidigung“ – unabhängig vom 
Vermögen der betreuten Person.

Als ehrenamtliche BetreuerIn sollten Sie prüfen, ob solche Umstände vor-
liegen. Sie können dann beim Gericht oder schon im Vorverfahren bei der 
Staatsanwaltschaft anregen, einen Pflichtverteidiger zu bestellen. Das Ge-
richt entscheidet schließlich über die Bestellung. Die Pflichtverteidigung 
schützt die Rechte der/des Betreuten!
Kathrin Kaiser und Matthias Heider
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Will das Ehren-
amt und den SKM 
Lörrach stärken und 
mit frischen Ideen 
voranbringen: 
Geschäftsführer 
Volker Hess

Liebe Leserinnen, 			 
liebe Leser!
Seit Juli 2025 habe ich eine neue Aufgabe als Ge-
schäftsführer im SKM-Lörrach übernommen. Da mich 
sicher noch nicht alle persönlich kennen, möchte ich 
mich gerne vorstellen. Seit 2024 darf ich das Team von 
SKM Lörrach verstärken. Neben der Arbeit als Betreuer 
ist das Thema Ehrenamt wichtig für mich. Sie sind das 
Herzstück unseres Vereins, schenken Ihre Zeit und Ihr 
Engagement dort, wo es am meisten gebraucht wird. Ob 
Betreuertreffen, Vorträge, Veranstaltungen, der Dialog 
mit Ihnen ist mir wichtig. Ebenso wichtig: neue Wege 
zu, Mut zu Veränderung haben, Dinge neu mit Begeis-
terung angehen. Das Ehrenamt muss gestärkt werden. 
Ein „Geling Rezept“ hierfür habe ich nicht. Wenn Sie in 
Ihrem Familien-, Bekannten oder Freundeskreis eine 
Person wissen, die sich gerne im Ehrenamt betätigen 
will, freue ich mich, wenn Sie sich direkt bei mir melden. 

Von Montag bis Donnerstag 
erreichen Sie mich 
telefonisch unter 0 76 22 · 67 17 17- 0 
und per Mail: hess@skm-loerrach.de

In meinem Berufsleben war ich über 20 Jahre im internatio-
nalem Marketing auf Unternehmensseite tätig. Durch Kontakt 
zur Betreuungsbehörde Lörrach wurde ich gefördert, den Sach-
kundenachweis per Fernstudium zu absolvieren. Als „Neuale-
manne“ erkunde ich in meiner Freizeit mit Hund die Natur. Gerne 
Wirtshäuser – gutes Essen ist für mich etwas Besonderes. 
Freunde & Familie, Skifahren, Musik im Chor sind Teil meiner 
Freizeit. Ich freue mich auf jede persönliche Begegnung mit 
Ihnen!

Herzliche Grüße
Volker Hess
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Gründen abgegeben hat. Wir bedanken uns herzlich bei Frau Schwarz-Marty 
und Herrn Blaznik für die wunderbare Zusammenarbeit, ihren Einsatz für 
unseren Verein, heißen die neuen Mitglieder herzlich willkommen!

Ein besonderer Dank gilt Hermann Huttner, Geschäftsführer beim SKM 
Waldshut. Er erklärte sich 2024 bereit, die Geschäftsführung interimsmäßig 
für den SKM Lörrach zu übernehmen. Wir danken ihm für die wertvolle Hilfe 
und sein Engagement.  

Neue SKM Homepage

Wir haben eine neue Homepage. Ins Auge ste-
chen die einfache Navigation und Struktur, das 
frische Design, rote Akzente in unseren Vereins-
farben. Entscheidend ist das große Informations-
angebot der Seiten und die schnelle Erreichbarkeit 
der Themen.

Alle Angebote des SKM Lörrach sind aktuell und 
digital zu finden, geballtes Wissen zum Thema 
Betreuung, Vorsorge, Patientenverfügung sowie 
Links zu Ämtern, Behörden und dem Ohren-
schmaus schlechthin: dem SKM Podcast. Ganz 
neu: die Seite ist barrierefrei und liegt in einfacher 
Sprache vor. Eine Bereicherung ist die übersicht-
liche Gestaltung der Termine, bei denen man sich 
direkt anmelden kann. Direkt auf der Startseite 
„sprechen“ bekannte Gesichter der ehrenamtlichen Betreuung unseres Ver-
eins, warum sie sich für uns engagieren. Erobern Sie die neue Homepage, 
geben Sie uns gerne Ihre Rückmeldung. Ihre Kritik ist wichtig für uns. Üb-
rigens: Die neue Homepage erscheint hervorragend auf Ihrem Tablett oder 
Ihrem Smartphone unter: skm-loerrach.de   

Veränderungen im Vorstand

Kurz vor seinem 80. Geburtstag, nach 16 Jahren Arbeit im 
Vorstand, tritt Rolf Reißmann von seinem Amt zurück. In 
seiner Zeit beim SKM-Lörrach engagierte sich Reißmann für 
ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, zudem im Bereich 
Seminare. Die Öffentlichkeitsarbeit, die enge Zusammenarbeit 
mit Politik und Presse waren sein besonderes Anliegen. Präsenz 
zeigte er auf Messen, klärte zu den Themen rechtliche Betreu-
ung, Vorsorge, Patientenverfügung auf. In stürmischeren Zei-
ten war sein Ohr offen für die Mitarbeiterinnen. Rolf Reißmann 
führte alle Aufgaben mit großer Freude aus. DANKE an dieser 
Stelle für sein herausragendes Engagement und die wunder-
bare Zusammenarbeit. Nachdem Herr Reißmann den ersten 
Vorsitz abgegeben hat, übernimmt Peter Kiefer die Aufgaben. 
→  Wenn Sie Interesse an diesem Amt haben oder jemanden 
wissen, der dieses verantwortungsvolle Aufgabe ausführen 
kann, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Rechtsanwältin Anja Emmenecker wurde auf der SKM-Mit-
gliederversammlung als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Wir 
freuen uns. Gleichzeitig bedauern wir, dass Karin Schwarz-
Marty ihre Aufgabe als Beisitzerin im Vorstand aufgegeben 
hat. Frau Schwarz-Marty hat den SKM Lörrach über 17 Jahre 
mit bemerkenswertem Engagement, durch Vorträge, Seminare 
und rechtliche Beratung vieler Mitglieder begleitet.
Roy Paraiso, Diakon und Notfallseelsorger, wurde für das Amt 
des geistlichen Beirats gewählt. Er übernimmt die Aufgaben 
von Herrn Matthias Blaznik, der sein Amt aus persönlichen 

↑
Rolf Reißmann 
tritt nach 16 Jahren 
SKM Lörrach in 
den wohlverdienten 
Ruhestand

↗
Neue Beisitzerin 
im Vorstand, 
Rechtsanwältin Anja 
Emmenecker sowie der 
neue Geistliche Beirat 
Diakon Roy Paraiso

Wir freuen uns über Ihre 
finanzielle Unterstützung. 
IBAN:  DE20 6839 0000 0006 8714 02
BIC:  VOLODE66
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Mitbestraft – Ein neuer Podcast 

S E I T  J U N I  2 0 2 5  ist der Podcast „Mitbestraft – Im Gespräch mit Ange-
hörigen von Inhaftierten“ des SKM Freiburg auf allen gängigen Plattformen 
zu hören.

Die Idee entstand in der Angehörigengruppe, d.h. den monatlichen Aus-
tauschtreffen der Angehörigen. In der Abschlussrunde eines der Treffen sagte 
eine junge Frau, deren Vater inhaftiert ist, dass ihr die Treffen mit anderen 
Betroffenen so guttun, da sie in ihrem Umfeld nicht 
darüber spricht. Das machte mich nachdenklich. 
Wie könnte man das Thema aus der Tabuzone 
holen und gesellschaftlich sichtbar machen? Mein 
Sohn brachte mich auf die Idee mit dem Podcast. 
Ich wusste nicht, wie ich solch ein Vorhaben um-
setzen sollte, aber ich war begeistert! Mir war klar, 
dass in dem Podcast nicht Fachleute über Ange-
hörige sprechen sollen, sondern die Angehörigen 
selbst. Er soll eine Plattform sein, ihre Erfahrun-
gen mitzuteilen und anderen Betroffenen zu helfen. 
Wichtig dabei ist, dass die Gesprächspartner*in 
selber entscheidet, was sie erzählen möchte. Es 
wird für größtmögliche Anonymität gesorgt. Das Thema wird mit der Person 
in einem gemeinsamen Vorgespräch erarbeitet. Vor der Veröffentlichung 
gibt die Interviewpartner*in ihre Zustimmung zur aufgenommenen Folge.

D E R  P O D C A S T  I S T  E I N E  R E I S E ,  bei der unklar ist, wohin sie führen 
wird. Die große Herausforderung ist, immer wieder Angehörige zu finden, 
die bereit sind, über ihre gemachten Erfahrungen öffentlich zu sprechen.
Die bisherige Resonanz ist positiv, anbei ein paar Stimmen von betroffenen 
Angehörigen:

„Vielen Dank für die Podcastfolgen! Ich habe sie sehr neugierig angehört. 
Besonders zu Beginn der Inhaftierung meines Bruders hätte ich diesen 

Podcast sehr bereichernd gefunden. Ich finde, Sie leisten damit 
einen sehr wertvollen Beitrag.“

„Ich bin begeistert … hab es jetzt schon zweimal angehört …“
„Ich finde es richtig toll, dass Sie das machen! 

Hoffentlich kommen viele weitere Interviews dazu.“
Monika Fröwis, SKM Freiburg

↑
Cover 
Podcast 
und 
QR-Code 
zum 
Podcast
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Termine 2026 → Ausblick

Alle Termine finden Sie künftig tagesaktuell auf unserer Home-
page. Es gibt aber auch 2026 ein gedrucktes Jahresprogramm, 
das wir Ihnen per Newsletter und Post zukommen lassen.

Sommerfest: Am 29. Juni 2025 begrüßte Peter Kiefer die 
Gäste zum Sommerfest. Bei traumhaftem Wetter feierten unse-
re ehrenamtlichen BetreuerInnen, Mitglieder und Freunde, mit 
köstlichem Essen, kühlen Getränken und guter Laune, bis in 
die Abendstunden. Schön, was Gemeinschaft möglich macht.

Den „wichtigsten“ Termin im Jahr bitte jetzt schon vormerken:
Die SKM Weihnachtsfeier für Mitglieder und Freunde des SKM 
Lörrach, am 05. Dezember 2025, um 18:00 Uhr – Sie erhalten 
hierzu eine persönliche Einladung mit allen Informationen.

Bilder des Jahres 2025: 
Ihr Beitrag zur Weihnachtsfeier. Bitte gestalten Sie mit!
Wir planen einen besonderen Beitrag für unsere Weihnachts-
feier. Die Bilder des Jahres. Eingebettet in einen wunderschö-
nen musikalischen Beitrag, präsentiert auf großer Leinwand. 
Einmalig und nur auf der Weihnachtsfeier, sonst nirgendwo.

Was brauchen wir dazu? Insgesamt 100 oder 
300 Bilder – von Ihnen. Schicken Sie uns bitte 
Ihre persönlichen Bilder des Jahres. Die kön-
nen von einem Familientreffen sein, von einer 
Wanderung, von schönen Momenten, die Sie mit 
uns teilen bspw. von Ihrer Arbeit als BetreuerIn, 
einer Reise oder einfach einen Schnappschuss 
mit Freunden, Menschen, die Ihnen am Herzen 
liegen. Sie entscheiden, welches Ihre Bilder des 
Jahres sind. Schicken Sie die Bilder bitte bis 24. 
November 2025 an: info@skm-loerrach.de 
Unter allen Einsendungen wird das Bild des 
Jahres 2025 ermittelt und prämiert, mit einem 
Einkaufsgutschein in Ihrer Region im Wert von 
50 € belohnt.   
Volker Hess

S K M  L Ö R R A C H

SKM Lörrach feiert 
das Ehrenamt beim 
Sommerfest
↓

SKM – Betreuungsverein 
Lörrach e.V.
Hebelstraße 5 ·
79650 Schopfheim
Telefon: 0 76 22 · 67 17 17- 0
www.skm-loerrach.de
info@skm-loerrach.de
V.i.d.P.: Volker Hess
Redaktion: Volker Hess
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Entlastungsbetrag der Pflegekasse jetzt auch 
für Einzelhelfende ehrenamtlich möglich! 
S E I T  D E Z E M B E R  2 0 2 4  können ehrenamtliche Einzelhelfer*innen in BaWü, 
die pflegebedürftige Menschen in ihrem Alltag unterstützen, Unterstützungs-
leistungen über den Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung abrechnen. 
So werden niedrigschwellige nachbarschaftliche Hilfen von ehrenamtlichen 
Einzelhelfenden aus dem persönlichen Umfeld der Pflegebedürftigen er-
möglicht.

Daraus ergibt sich für viele Pflegebedürftige bereits ab Pflegegrad 1 die 
Möglichkeit z.B. Unterstützende aus dem persönlichen Umfeld, der Nach-
barschaft o.ä. mit dem Entlastungsbetrag über die Pflegekasse für Unter-
stützungsleistungen zu bezahlen. Ausgeschlossen sind nahe Verwandte bis 
zum 2. Grad, Haushaltsmitglieder und Pflegepersonen. Die Einzelhelfenden 
müssen zudem mind. 16 Jahre alt sein und dürfen nicht mehr als zwei pflege-
bedürftige Personen begleiten bzw. die Einzelbegleitung nicht professionell 
ausführen. Umgekehrt ergibt sich für viele, die sich engagieren möchten, 
eine sinnvolle Möglichkeit, sich für Pflegebedürftige einzusetzen und deren 
Pflegepersonen zu entlasten.

WA S  I S T  D E R  E N T L A S T U N G S B E T R A G ? 
Der Entlastungsbetrag ist eine zusätzliche monatliche Leistung für Pflegebe-
dürftige in häuslicher Pflege, die zur Entlastung von pflegenden Angehörigen 
im Alltag dient (§ 45a SGB XI). Er beträgt aktuell für alle Pflegegrade (1–5) 
131 € und kann für verschiedene Betreuungs- und Unterstützungsleistungen 
verwendet werden. Der Entlastungsbetrag darf nicht für pflegerische Maß-
nahmen eingesetzt werden, Ausnahme ist hier der Pflegegrad 1.

W O F Ü R  K A N N  D E R  E N T L A S T U N G S B E T R A G  F Ü R 
E H R E N A M T L I C H  E I N Z E L H E L F E N D E  E I N G E S E T Z T  W E R D E N ? 
Der Entlastungsbetrag kann für verschiedene Betreuungs- und Unterstüt-
zungsleistungen vor allem zur Entlastung der Pflegepersonen verwendet 
werden. Beispiele: 

Freizeitgestaltung: 
Gemeinsam Zeit verbringen, spazieren gehen, lesen, vorlesen, spielen, Unter-
stützung/Anregung und Begleitung bei Freizeitaktivitäten, Pflege sozialer 
Kontakte …

Beschäftigungs-, Aktivierungs- oder Mobilisationsangebote:
Gemeinsam backen, kochen, putzen, den Garten pflegen, einkaufen, eine 
Alzheimer-, Sing- Bastel- oder Bewegungsgruppe besuchen, Verwandte be-
suchen, Arztbesuche begleiten, Behördengänge erledigen … 

Die oben genannten Beispiele zeigen, wie unterschiedlich Pflegebedürftige 
von dieser Möglichkeit profitieren können. Die Erfahrung zeigt, dass es sich 
vor allem um Tätigkeiten handelt, die im Pflegealltag oft aufgrund von Zeit-
mangel oder hoher Belastung der Pflegenden zu kurz kommen. Es empfiehlt 
sich, sicherheitshalber im Vorfeld mit der Pflegekasse abzuklären, ob die ge-
plante Einzelhilfe wirklich über den Entlastungsbetrag finanziert werden kann.

A B R E C H N U N G 
Der Entlastungsbetrag wird in der Regel als Kostenerstattung für in Anspruch 
genommene Leistungen ausgezahlt. Das bedeutet, dass Pflegebedürftige 
oder deren Angehörige zunächst in Vorleistung treten und anschließend die 
Rechnung bei der Pflegekasse einreichen. Die Pflegekasse erstattet dann 
die entstandenen Kosten bis zur Höhe des Entlastungsbetrags. Es ist aber 
auch möglich, dass Einzelhelfende direkt mit der Pflegekasse abrechnen. 
Dafür gibt es Vordrucke, damit die Abrechnung mit der Pflegekasse einfach 
und unkompliziert abgewickelt werden kann. Im Gegensatz zum Pflegegeld 
wird der Entlastungsbetrag nicht als Geldleistung ausgezahlt, sondern muss 
als Sachleistung in Anspruch genommen werden, die dann vergütet wird.

W I C H T I G ! 
Der Entlastungsbetrag ist ein Budget, das auch kumuliert über das Jahr 
bzw. bis zum 30.06. des Folgejahres eingesetzt werden kann. Das bedeutet, 
dass monatliche Ansprüche von 131 €, die nicht im Anspruchsmonat ge-
nutzt wurden, auch später zusammen abgerechnet werden können; – das 
Budget aus 2025 z.B. bis zum 30. Juni 2026.

Insgesamt stellt diese Möglichkeit der Unterstützung einen weiteren Baustein 
in der Versorgung von Pflegebedürftigen dar, der uns rechtlich Betreuenden 
unter Umständen einen neuen Handlungsspielraum eröffnet.   
Jürgen Borho, SKM Freiburg

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Pflege/
Informationen-Ueberblick-ehrenamtliche-Einzelhelfende_DE.pdf 
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Wir bewahren Würde.
• in der Arbeit mit Betreuten
• in der Arbeit mit Strafgefangenen, deren Kindern und Angehörigen
• in der Arbeit mit Wohnungslosen
Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung! 

Zur Unterstützung Ihres örtlichen SKM Vereines finden Sie alle 
wichtigen Daten im Mittelteil dieses Heftes.

Spendenkonto des SKM Diözesanvereins: Bank für Sozialwirtschaft:
IBAN: DE18 3702 0500 0001 7105 00 · BIC: BFSWDE33KRL
Die beim Diözesanverein eingegangenen nicht zweckgebundenen Spenden fließen 
entweder in die Ortsvereine oder in die überregionale Ehrenamtsarbeit. 
Der SKM ist durch das Finanzamt Freiburg als gemeinnützige und mildtätige 
Organisation anerkannt. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. 
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. 

Ein Licht in dunkler Zeit
Wenn es draußen früh dunkel wird 
und das Jahr sich dem Ende zuneigt, 
schenken kleine Lichter besondere Wärme. 
Ein Licht kann zum Zeichen der Hoffnung 
werden – für uns selbst und für andere.
Auch in unserem Alltag als Betreuungsverein 
wollen wir ein solches Licht sein: Orientierung 
geben, Vertrauen stärken, Wege begleiten.
Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre 
Unterstützung, Ihre Zeit, Ihr Mitgehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine 
gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten 
und Zuversicht für das neue Jahr.

Haben Sie schon unsere 
N E U E  H O M E PA G E  gesehen?
www.skmdivfreiburg.de	

Im
ag

e 
by

 P
ez

ib
ea

r f
ro

m
 P

ix
ab

ay


